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§ 39 NO FG 2015 Bildung und
Auflosung der Freiwilligen

Feuerwehren

NO FG 2015 - NO Feuerwehrgesetz 2015

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.07.2025

(1) Freiwillige Feuerwehren entstehen durchEintragung in das Feuerwehrregister und gehen durchLdschung der
Eintragung unter. Sie fihren die Bezeichnung ,Freiwillige Feuerwehr” unter Beifligung des Gemeindenamens. Neben
dem Gemeindenamen oder anstelle dieses kann auch die Bezeichnung des Ortsteiles beigefligt werden.

(2) Haben mindestens 10 geeignete Personen ihre Bereitschaft zur Grindung einer Feuerwehr und des Beitritts zu
dieser gegenuber der Gemeinde schriftlich erklart, kann vom Burgermeister, nach Einholung einer Stellungnahme des
NO Landesfeuerwehrverbandes, eine Wahl durchgefiihrt werden.

(3) Die Léschung der Eintragung einer Freiwilligen Feuerwehr bewirkt denUbergang ihres Vermdgens auf die
Gemeinde ihres Standortes. Die das Verfahren abschlieBende Entscheidung bildet die Grundlage fur die blcherliche
Durchfuihrung des Eigentumsuberganges an unbeweglichem Vermaogen.

In Kraft seit 01.01.2016 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 39 NÖ FG 2015 Bildung und Auflösung der Freiwilligen Feuerwehren
	NÖ FG 2015 - NÖ Feuerwehrgesetz 2015


